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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Jan Schiffers, Ulrich Singer, Dr. Anne Cyron, Prof. Dr. Ingo 
Hahn, Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, Richard Graupner, Roland Magerl, 
Ferdinand Mang, Markus Bayerbach, Franz Bergmüller, Martin Böhm, Uli Henkel, 
Christian Klingen, Stefan Löw, Gerd Mannes, Josef Seidl, Ralf Stadler, Andreas 
Winhart und Fraktion (AfD) 

Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des § 56 IfSG 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
eine Entschädigungszahlung im Quarantänefall nach § 56 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) für alle betroffenen Menschen geleistet wird. 

Hierzu soll der in § 56 Abs. 1 Satz 4 festgelegte Nicht-Anspruch auf Schadenersatz im 
Quarantänefall bei nicht vorliegender Impfung ersatzlos gestrichen werden. 

Zum Schutz der Grundrechte nach Art. 3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land (GG) wird die Staatsregierung aufgefordert, gleichzeitig eine Klage vor dem Bun-
desverfassungsgericht zu prüfen und ggf. einzureichen. 

Bis zu einer gesetzlichen Regelung auf Bundesebene wird ein Lastenausgleich für Be-
troffene mit Wohnsitz in Bayern geschaffen. 

 

 

Begründung: 

Die Anordnung einer Quarantäne im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes ohne auf-
tretende Symptome einer Erkrankung ist ein erheblicher Eingriff in die Grundrechte der 
Menschen. Sowohl die Freiheit als auch die körperliche Unversehrtheit werden in 
Art. 2 GG garantiert. 

Wenn von staatlicher Seite entschieden wird, dass Bürger sich zur Seuchenbekämp-
fung in Quarantäne begeben müssen und daher ihrer Erwerbstätigkeit nicht nachkom-
men können, haben diese Personen nach § 56 IfSG Anspruch auf Schadenersatz. In 
der gegenwärtigen Fassung des Gesetzes wird diese Entschädigung in § 56 Abs. 1 
Satz 4 jedoch dahingehend eingeschränkt, dass Menschen, die sich gegen ein Impfan-
gebot entscheiden, keinen Anspruch auf diese Zahlungen haben. 

Mit dem Ausschluss von Entschädigungszahlungen soll jedoch eine Ungleichbehand-
lung von Ungeimpften gegenüber Geimpften durchgesetzt werden. 

Dies steht in Widerspruch zu Art. 3 GG. Dort ist geregelt, dass alle Menschen vor dem 
Gesetz gleich sind. 

Nachdem die angebotenen Impfstoffe gegen das sogenannte SARS-CoV-2-Virus der-
zeit nur eine bedingte Zulassung besitzen und bislang keine wissenschaftlichen Unter-
suchungen über mögliche langfristigen Folgen dieses neuartigen, auf mRNA-Techno-
logie basierenden, Impfstoffes vorliegen können, darf eine Entschädigungszahlung 
nicht an die Verabreichung dieser Vakzine geknüpft werden. 
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Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge kann derzeit nicht genau quantifiziert 
werden, in welchem Maß eine Impfung die Übertragung des Virus weiter reduziert.1 
Insgesamt ist eine Verweigerung von Entschädigungszahlungen bei Verdienstausfall 
für Ungeimpfte weder als geboten, noch als geeignet anzusehen, um eine Verbreitung 
des SARS-CoV-2-Virus zu verhindern oder dieser entgegenzuwirken. 

Die Anwendung von § 56 Abs. 1 Satz 4 IfSG muss daher unverzüglich ausgesetzt und 
höchstrichterlich auf ihre Verfassungmäßigkeit überprüft werden. 

                                                           
1 Homepage des RKI, Stand 27.08.2021 



Wer dem Dringlichkeitsantrag der Fraktionen der FREIEN WÄHLER und der CSU auf 

Drucksache 18/17938 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-

chen. – Das sind die Fraktionen der FREIEN WÄHLER, der CSU sowie der Abgeord-

nete Plenk (fraktionslos). Bitte die Gegenstimmen anzeigen! – Das sind die SPD-Frak-

tion, die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die FDP-Fraktion und die AfD-

Fraktion. Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag 

angenommen.

Wer dem Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion auf Drucksache 18/17959 seine Zu-

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die SPD-Fraktion 

und die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte die Gegenstimmen anzeigen! 

– Das sind die Fraktionen der FREIEN WÄHLER, der CSU sowie der Abgeordnete 

Plenk (fraktionslos). Stimmenthaltungen bitte anzeigen! – Das ist die FDP-Fraktion. 

Von der AfD-Fraktion gibt es kein Votum.

(Zuruf)

– Ablehnung! Danke schön. Das nächste Mal ein bisschen früher aufpassen. – Danke 

schön. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/17939 mit 18/17941 sowie 

18/17960 werden im Anschluss an die heutige Sitzung in den jeweils zuständigen fe-

derführenden Ausschuss verwiesen.

Protokollauszug
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Jan Schiffers, Ulrich Singer, 
Dr. Anne Cyron u.a. und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/17939 

Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des § 56 IfSG 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Andreas Winhart 
Mitberichterstatter: Johann Häusler 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfra-
gen und Integration und der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
haben den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 63. Sit-
zung am 5. Oktober 2021 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Dringlichkeitsantrag in seiner 63. Sitzung am 28. Oktober 2021 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 



Drucksache 18/19020 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 2 

 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Dringlichkeitsan-
trag in seiner 114. Sitzung am 28. Oktober 2021 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Jan Schiffers, Ulrich Singer, Dr. Anne 
Cyron, Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, Richard 
Graupner, Roland Magerl, Ferdinand Mang, Markus Bayerbach, Franz Bergmüller, 
Martin Böhm, Uli Henkel, Christian Klingen, Stefan Löw, Gerd Mannes, Josef 
Seidl, Ralf Stadler, Andreas Winhart und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/17939, 18/19020 

Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des § 56 IfSG 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Vorab ist über den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Bil

dungsarbeit im Kampf gegen Antisemitismus stärken – Empfehlungen des Antisemitis

musbeauftragten adäquat umsetzen" auf der Drucksache 18/13178 gesondert abzu

stimmen. Der federführende Ausschuss für Bildung und Kultus empfiehlt Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 

Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD und der FDP. Die Gegenstim

men bitte ich anzuzeigen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER 

und der AfD. Stimmenthaltungen? – Das ist der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). 

Damit ist dieser Antrag abgelehnt.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungs

grundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Nein. 

Stimmenthaltungen? – Der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Damit übernimmt der 

Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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